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Sachverhalt und Anträge 

Auf die europäische Patentanmeldung 80 101 555.3, die am 
25. M&z 1980 unter Inanspruchnabrne der Prioritt aus der 
Voranmeldung vom 7. April 1979 eingereicht worden war, wur-
de am 22. Dezember 1982 das europische Patent Nr. 17 805 
auf der Grundlage zweier PatentansprUche erteilt, deren 
erster, wie folgt lautete: 

"Verfahren zum Frben von Cellulosefasern und Cellulosefa-
sern enthaltenden Textilmaterialien mit wasserlöslichen Re-
aktivfarbstoffen nach dem Auszieh-Verfahren, dadurch ge-
kennzeichnet, dal3 Frbef1otten verwendet werden, deren je-
weiliger faserreaktiver Reaktivfarbstoffgehalt geringer ist 
als 10% des fixierten Gesazntfarbstoffgehaltes der Endfr-
bung." 

Gegen die Patenterteilung legte die Beschwerdefflhrerin 
(erste Einsprechende) am 22. September 1983 per Fernschrei-
ben Einspruch em, welcher durch eih am 30. September 1983 
eingegangenes Schreiben besttigt wurde. Ein weiterer Em-
spruch wurde fristgerecht von einer zweiten Einsprechenden 
eingelegt. Die Einsprechenden beantragten das Patent in 
vollem Umfang zu widerrufen mit der Begrtlndung, das bean-
spruchte Verfahren sei mangels deutlicher und vo11stndiger 
Of fenbarung nicht patentfhig, bzw. dem Gegenstand des Pa-
tents fehie Neuheit und erfinderische Tätigkeit. 

Von der Einspruchsabteilung wurden die entgegengehaltenen 
Dkumente DE-B-2 534 562 (I) und DE-A- 2 624 176 (II) in 
Betracht gezogen. 
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I 	'I 

Mit Entscheidung vom ]O. Oktober 1985 wies die Einspruchs-

abteilung die EinsprUche zurflck und fUhrte dazu im wesent-

lichen aus, der Gegenstand des Patents sei neu und beruhe 

auf einer erfinderiechen Thtigkeit, weil weder das hier 

anstehende Problem der Heretellung einer gleichinät3igen 

Prbung mit Reaktivfarbstoff auf Cellulosematerialien, noch 

die dazu gefundene Lösung aus dem Stand der Technik, darge-

steilt u.a. durch Dokument (II) ableitbar seien. Diese 

tgegenha1tung betreffe nicht das FUrben von Cellulose- 

fasern, da in der Beschreibung aussch1ie1ich Dispersions- 

farbstoffe genannt seien. Ferner sei die Farbstoffkon-

zentration in (II) mit der Ublichen Anfangskonzentration 

des Farbstoffs verbunden, whrend im Streitpatent diese in 

Verbindung mit den Gesamtfarbstoffgehalten der Entfärbung 

gemessen werde. Auch existiere ein Vorurteil gegen die 

beanspruchte Läsung, wie aus der Beschreibung des in Rede 

stehenden Patents hervorgehe. Im Ubrigen sei keine eigent- 

liche Begrflndung vorgebracht, da3 die Erfindung im Sinne 

von Artikel 100 (b) EPU nicht ausfUhrbar sei. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeflihrerin (erste 

Einsprechende) mit dem am 10. Dezember 1985 eingegangenen 

Schreiben unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschrie-

benen GebUhr Beschwerde erhoben und diese am 

10. Februar 1986 per Fernschreiben begrUndet. Mit einem am 

14. Februar 1986 eingegangenen Schreiben, wurde die fern-

schriftlich eingereichte BeschwerdebegrUndung schriftlich 

besttigt. 

Die Beschwerdefflhrerin bestreitet u.a. die Stichhaltigkeit 

des seitens der Beschwerdegegnerin vorgelegten Vergleichs-

tests im Einspruchsverfahren zum Nachweis ftr die t)berwin-

dung der Egalittsschwierigkeiten, weil ihrer Meinung nach 

der Farbabfall im Fall der nach herköinmlicher Methode er-

steliten Frbung allein durch bewul3te Auswahl der Verfah- 
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3 	 T 302/85 

rensbedingungen herbeigefiThirt worden gel. Sie h].t daher an 
ihrer gegenteiligen Auffassung hinsichtlich der mangeinden 
Kontrollierbarkeit der, im Anspruchskennzeichen definierten 

Verfahrensbedingungen fest. 

Im Hinblick auf die Frage der erfinderischen Thtigkeit be-
zieht sich die Beschwerdefilhrerin sowohi auf ihr frUheres 
Vorbringen, als auch auf den Vortrag der anderen Einspre-
chenden im Einspruchsverfahren. Demzufolge wird bereits in 
Dokument (II) hervorgehoben, daI3 in soichen Frbeverfahren 
auch Farbstoffe mit hoher Affinitt zuni Färbegut verwendet 
werden können, d.h. unter Bedinungen wie sie im Streitpa-
tent herrschen. Es kann daher kein Zweifel bestehen, daB 

* der Fachmann die Färbebedingungen dem jeweilig, verwendeten 
Fasermaterial anpassen und so z.B. zurn Frben von Cellulo-
sematerial reaktive Farbstoffe einsetzen wflrde. 

VI. 	GemäI3 den •von der Beschwerdegegnerin im PrUfungs- bzw. Em- 
spruchsverfahren gemachten Ausfuhrungen werden Cellulosefa-
sern seit Uber 20 Jahren mit Reaktivfarbstoffen in hoher 
Tonnage gefärbt. Htte das erfindungsgemäf3e Verfahren nahe-
gelegen, so ware es bei der praktischen Bedeutung des Reak-
tivfärbens längst Ailgemeingut der täglichen Farbpraxis ge-
worden. 

Ferner wurde geltend gemacht, Dokuinent (II) beschreibe we-
der das Frben von Cellulosefasern mit Reaktivfarbstoffen, 
noch, wie im vorliegenden Fall, das Problem einer Verbes-
serung der Egalitt der Frbung mit gleichzeitiger Verrin-
gerung der Hydrolyse. Gemäl3 TJS-A-3 843 318 (III), sei zu 
erwarten gewesen, daB Reaktivfarbstoffe in niedriger Kon-
zentration (sehr hohe VerdUnnung durch Wasser) besonders 
hydrolyseanfällig seien (vgl. Spalte 1, Zeilen 39 bis 48). 
Die dort erzielten Ergebnisse seien daher nicht auf das 
erfindungsgemäBe Verfahren Ubertragbar. Auch beziehe sich 
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in diesem Ikument das Beispiel auf einen Dispersionsfarb-

stoff. 

Wie jeder Durchschnittsfachmann wisse, sei das FUrben mit 

Dispersionsfarbatoffen aufgrund der Verachiedenheit der 

chemischen und physikalischen Vorgänge der Farbstoff-Fi-

xierung nicht mit dem Reaktivfrben von Cellulose zu ver-

gleichen. 

VII. Die BeschwerdefUhrerin beantragt, das Patent in vollem Urn-

fang zu widerrufen. Die Beschwerdegegnerin beantragt 

Entscheidung nach Lage der Akten. 

it.cheidungsgrtInde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108, sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulssig. 

Der Gegenstand des Streitpatents betrif ft ein Verfahren zuin 

Frben von cellulosematerialien mit Reaktivfarbstoffen nach 

dem Ausziehverfahren, unter Bedingungen, bei denen die 

Farbstoffkonzentration der Frbeflotte von Belang ist. 

Nchstkommender Stand der Technik ist Dokument (II), 

weiches ebenfalls ein Frbeverfahren nach dem Ausziehprin-

zip betrifft. In diesem Verfahren wird die insgesamt benö-

tigte Farbstoffmenge nicht auf einmal, sondern gleichmä3ig 

Uber die Aufziehphase verteilt zugegeben. Die Farbstoffzu-

gabe kann diskontinuierlich in kleinen Dosen oder konti-

nuierlich erfolgen, wobei pro Flottenumlauf etwa 0,5 bis 5% 

der insgesamt benötigten Farbstoffmenge zugesetzt wird 

(vgl. Seite 5, vorletzter Absatz und Seite 7, letzter Ab-

satz) und die Farbstoffkonzentration in der Flotte whrend 

02265 	 S..!... 



5 	 T 302/85 

der Aufziehphase weniger als 1/10, in der Regel 1/100 bis 

. \ 	1/1000, der Ublichen Anfangskonzentration des Farbstoffs 
betrgt (vgl. Seite 5, letzter Absatz). Im Ausfflhrungsbei-
spiel auf Seite 9 der Beschreibung wird fUr einen nicht 
identifizierten Farbstoff der gut aufzieht eine Farbaus-
beute von etwa 98% erzielt. 

Entgegen den herkömxnlichen Ausziehverfahren, bei denen die 
Farbstoffkonzentration zu Beginn der Frbung hoch ist und 
mit fortschreitender Farbstoffadsorption durch das Färbegut 
abnimint (vgl. Seite 4, erster Absatz, letzter Satz), werden 
im obigen vorbeschriebenen Verfahren die Farbstoffkonzen-
trationen in der Flotte whrend der ganzen Aufziehphase 
sehr niedrig und etwa konstant gehalten (Farbstoffaufnahme 
und -zugabe halten sich gewissermal3en die Waage; vgl. Seite 
5, vorletzter Absatz). Die kontrollierte Zufuhr des Farb-
stoffs wàhrend der Aufziehphase erfolgt als Losung oder 
Dispersion, am zweckmI3igsten als fllissiges Farbstoffkon-
zentrat (vgl. Seite 7, letzter Absatz). 

Eine direkte Folge der niedrigen Konzentration ist die Ega-
littder Färbung (vgl. Seite 10, Beispiel, vorletzter Satz 
und Seite 6, Zeilen 7, 8). 

Em solches Verfahren eignet sich fUr Gewebe schlechthin, 
insbesondere aber zum Frben von Polyesterfasern, gegebe-
nenfalls im Gemisch mit Zeliwolle, Baumwolle oder Wolle 
(Mischgewebe), sowie für Gewebe aus Naturfasern (vermutlich 
auch aus den vorgenannten hergesteilt) (vgl. Seite 8, letz-

ter Absatz). 

Nhere Angaben bezUglich der zu verwendenden Farbstoffe 
bzw. Farbstoffklassen sind in diesem Dokurnent nicht enthal-
ten. Der im Ausfflhrungsbeispiel eingesetzte Farbstoff ist 
nicht definiert. 
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Diesem Stand der Technik gegentiber jet daher die patent- 	- 

gemäl3 technische Aufgabe darin zu sehen, egale Färbungen 

von Cellulosematerialien mit dort unerwhnten Farbstoffen 

nach dem Ausziehverfahren zu erzielen. 

Diese Aufgabe wird gemäl3 dem Hauptanspruch dadurch gelost, 

daO Reaktivfarbstoffe enthaltende Färbeflotten verwendet 

werden, deren jeweiliger faserreaktiver Reaktivfarbstoffge- 

halt geringer jet ale 10% des fixierten Gesarntfarbstoffge-

haltes der EndfFLrbung. Anders ausgedrlickt bedeutet dies, 
daB Frbef1otten verwendet werden, deren jeweiliger Farb-. 

stoffgehalt nicht höher ist als die Farbstoffmenge, die er-

forderlich ist, urn auf der Faser eine als Tinegalität sicht- 
bare Farbtiefendifferenz zu erzeugen. Die Farbstoffmenge 
aber, die eine noch sichtbare Farbdifferenz erzeugt, be-

trägt weniger ale 10 %, insbesondere 3 - 8 %, vorzugsweise 

4 - 6 % des Gesarntfarbstoffverbrauchs der Färbung. 

Hieraus folgt wiederum, daB beim Frben von Cellulosefasern 

mit Reaktivfarbstoff enthaltenden Flirbeflotten, die zur Er- 

reichung der gewllnschten Farbtiefe erforderlichen Gesarnt-

menge an Reaktivfarbstoff nicht gleichzeitig enthalten, 

sondern sie in kleinen Schritten Uber die Gesamtfrbezeit 

verteilt zudosiert bekommen (vg].. Spalte 1, Zeilen 7 big 

39). 

In Abwesenheit einer begrtindeten Stellungnahrne seitens der 

Beschwerdegegnerin zu den von der Beschwerdeftihrerin erho-

benen Einwnden gegen die Entscheidung der Einspruchsabtei-

lung, jet die Kammer nicht ohne weiteres in der Lage, sich 

eine endgUltige Meinung zu bilden zu den zum Teil sehr pra-

xisorientierten Einwnden hinsichtlich der Ausftihrbarkeit 

des beanspruchten Verfahrens und der damit verbundenen Fra-

ge der verfahrenswesentlichen Merkrnale, sowie der Uberlege- 
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nen Ega1itt der Verfahrenserzeugnisse gegeriliber den nach 
bekannten Arbeitsweisen hergesteliten Frbungen, bzw. der 
Stichhaltigkeit der zum Nachweis fUr die t)berwindung der 
Egalitätsschwierigkeiten vorgelegten Vergleichsversuchen im 
Einspruchsverfahren. 

Die Kamnier vermag daher ebensowenig zu beurteilen, ob die 
vier Beispiele der Patentschrift ein ausreichender Beweis 
dafUr sind, daB die oben definierte Aufgabe durch die im 
Hauptanspruch angegebenen Mal3nahmen, zusanunen mit den für 
den Fachmann implizit darin enthaltenen, tatsch1ich gelöst 
wird. 

D. aber aufgrund der nachstehenden Ausfflhrungen die Paten-
tierbarkeit des beanspruchten' Verfahrens aus einem anderen 
Grund ohnehin zu verrieinen 1st, brauchen diese Fragen hier 
nicht entschieden zu werden. Unter diesen Umstnden kanri 
daher im Rahmen der vorliegenden Entscheidung von der Aus-
fUhrbarkeit des Verfahrens und den damit erzielten Ergeb-
nissen, ausgegangen werden. 

6. 	Obwohl das Verfahren gem13 1kument (II) ganz aligernein em 
Frbeverfahren nach dem Ausziehprinzip betrifft, das dem 
beanspruchten Verfahren SuSerst Minlich ist und zudem in 
dieser Entgegenhaltung u.a. auch Cellulosematerialien ge-
nannt sind, wird in diesem Dokument das Frben mit Reaktiv-
farbstoffen nicht ausdrUcklich erwähnt. 

Weitere Ausftfiirungen zur Frage der Neuheit erUbrigen sich, 
da die Beschwerdefuhrerin selbst die Neuheit des beanspru-
chten Verfahrens nie bestritten hat. Das beanspruchte Ver-
fahren 1st daher neu. 
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8 	T 302/85 

7. 	Es ist daher zu untersuchen, ob angesichts der gesteliten 

Aufgabe, das beanspruchte Verfabren auf einer erfinderi-
schen Ttigkeit beruht. 

7.1 Aus 1kuinent (II) war dem Fachmann auf dem Gebiet der Farb-
stoffe bekannt, daB egale Färbungen nach dem Ausziehprinzip 

auf ganz einfache Weise erzielt werden knnen, nmlich 

durch dosierte Zugabe des Farbstoffs whrend der Aufzieh-

phase (Farbstoffaufnahme und -zugabe praktisch im Gleich-

gewicht). Dieses bekannte Verfahren zeichnet sich insbeson-

dere dadurch aus, dal3 es ganz ailgemein gehalten jet und 

beispielsweise keine Einschrnkungen hinsichtlich der zu 

verwendenden Farbstoffe bzw. Farbstoffklassen enthält. 

Nicht einmal der im AusfUhrungsbeispiel eingesetzte Farb-

stoff ist nher definiert. 

Aus der Auflistung des fUr diesen Zweck verwendbaren Frbe-

guts wuBte er aber, daB dieses Verfahren sich u.a. zum Far-

ben von Gewebe aus einem Gemisch von synthetiechen Fasern 

mit Baumwolle u. dgl., sowie von Gewebe aus Naturfasern, 

das z.B. nur aus Baumwolle besteht, eignete. 

Der Fachmann muBte nun zwangsläufig davon ausgehen, daB die 
gemäB Dokument (II) vermittelte Lehre zur Lösung von Egali-

tMtsproblemen beim Frben nur einen Sinn ergibt, wenn dabei 
Farbstoffe zurn Einsatz kommen, die zu Farbunegalitten nei-

gen. 

Ihm stelite sich nun das Problem, daB das Frben von Faser-

materialien (z.B. Garn oder im StUck mercerisierter Baum-

wolle oder Zeliwolle) nach den herkömmlichen (Auszieh-) 

Verfahren, bei denen der Farbstoff der Ware mit einer hohen 

Anfangskonzentratiori angeboten wird, nicht sicher und re-

produzierbar zu egalen Frbungen fUhrt. In diesem Zusam- 

menhang war ibm aber bekannt, dal3 bei diesen Verfabren 
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Reaktivfarbstoffe zum Einsatz kommen (vgl. insbesoridere 
Spalte 1, Zeilen 32 bis 46; Spalte 2, Zeilen 11 bis 29 und 
Zeilen 40 bis 49; Spalte 3, Zeilen 10 bis 13 des Streitpa-
tents). 

7.2 Im vorliegenden Fall kann nicht von der Uberwindung eines 
Vorurteils ausgegangen werden (siehe Spalté 1, Zeilen 20 
bis 28 des Streitpatents), da aus Dokument (II) schon be-
kannt war, egale Frbungen durch dosierte Zugabe des Farb-
stoffs während der Aufziehphase zu erzielen. 

Aul3erdem 113t sich aus dem kurzen Hinweis in Dokument (II), 
daB bei herkömmlichen Ausziehverfahren hohe Farbstoffkon-
zentrationen besonders bei Dispersionsfarbstoffen die Ge-
fahr der Koagulation mit sich bringen (Dispersionsinstabi-
1itt), auf keinen Fall die ausschliel3liche Eignung dieses 
Verfahrens fUr Dispersionsfarbstoffe herauslesen, da an an-
derer Stelle der Beschreibung unmiI3verstnd1ich angegeben 
ist, daB die kontrollierte Zufuhr des Farbstoffs während 
der Aufziehphase als Lösung oder Dispersion und am zweck-
mäl3igsten als flUssiges Farbstoffkonzentrat erfolgt (vgl. 
Seite 5, erster Absatz). 

7.3 Unter diesenUmstäriden halt die Kammer es nicht fUr wahr-
scheinlich, daB die in (II) lediglich als mögliche Bei-
spiele fUr das Farbegut erwähnten synthetischen Fasern bzw. 
deren Gemische mit Baumwolle und dergleichen, den Fachmann 
bei semen BemUhungen egale Farbungen von Cellulosemateria-
lien nach dem Auszjehverfahren herzustellen, davon abgehal-
ten hätten, das vorbeschriebene Verfahren auch fUr soiche 
Farbungen mit Reaktivfarbstoffen anzuwenden. Die Kaininer ist 
sogar der Auffassung, daB aufgrund der ausdrUcklichen Er-
whnung von Geweben aus Naturfasern als Farbegut ein derart 
ailgemeines Verfahren den Fachmann hätte anregen mUssen, 
das bekannte Verfahren im vorliegenden Fall als Startpunkt 
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zu nehmen bei der Lösungsfindung der gesteliten Aufgabe, 
zumal ihm aufgrund der unwidersprochenen und ohne weiteres 
glaubhaften Angaben in der vorliegenden Patentschrift hin-
länglich bekannt war, daB das Färben von soichen Faserma-
terialien mittels Reaktivfarbstoffen nach dem herk5nun1ichen 
Ausziehverfahren bei denen der Farbstoff gerade mit einer 
hohen Anfangskonzentration eingesetzt wird, zwar möglich 
jet, jedoch nicht sicher und reproduzierbar zu egalen Far-
bungen fUhrt. 1s hei3t aber, daB er aufgrund seiner Er-
fahrung davon ausgehen muBte, daB den Ega1ittsprob1emen 
der Frbungen mit den fUr diese Fasern herkömmlichen Aus-
ziehverfahren offensichtlich nicht beizukommen war. 

Ferner wuBte der Fachmann aus Dokunient (II), daB zumindest 
bei Farbstoffen die gut aufziehen, die Anfangskonzentration 
in der Flotte nahezu gleichzusetzen ist mit der &idkonzen-
tration des Farbstoffs auf dem FUrbegut. Das bedeutet aber, 
daB bei Konzentrationsverhltnissen whrend der Aufziehpha-
se von weniger als 1/10 und in der Regel sogar von weniger 
als 1/100 der tiblichen Anfangskonzentration des eingesetz-
ten Farbstoffs, nicht nur bei gut aufziehbaren Farbstoffen 
der Farbstoffgehalt der verwendeten Flotten in der Regel 
welt unter 1/10, d.h. welt unter 10% des insgesamt auf den 
F&begut fixierten Farbstoffs liegen muB. 

Die in Dokument (II) angegebene Lösung bot sich daher im 
vorliegenden Fall geradezu an. 

7.4 Auch das auf Dokurnent (III) gestfltzte Argument, daB bei 
niedriger Farbstoffkonzentration zu erwarten sei, daB 
vermehrt Hydrolyseprodukte entstehen, kann nicht Uber-
zeugen. Diesem Dokument ist lediglich zu entnehmen, daB 
Reaktivfarbstoffe in wBrig alkalischem Medium mehr oder 
weniger stark durch Hydrolyse angegriffen werden. 

S 
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Selbst wenn man davon ausgeht, dat3 bei niedriger Konzen-

tration der hydrolysierte Farbstoffanteil prozentual höher 

ist und bei konstant gehaltenem Farbstoffpegel maximal ist, 

kann eiri niedriger Hydrolysierungsgrad bei vielfach höherer 

Farbstoffkonzentration eine hiergegenUber vergleichbare 

Hydrolysebilanz aufzeigen oder gar zu einer signifikanten 

Verschlechterung derselben fUhren. 
k 

Hieraus folgt, daB es keine Uberzeugenden GrUnde dafUr 

gibt, daB das beanspruchte Verfahren gegenUber dem herkömm-

lichen zu einer unvorhersehbaren und bedeutenden Verringe-

rung der Hydrolyse fUhren wUrde. 

Bei der Aussicht, eine Verbesserung der Farbegalität, d.h. 

der Qualitt der Frbung zu erzielen, liegt sogar die Ver-

mutung nahe, daB der Fachznann zustz1iche Verluste an Farb-

stoff durch Hydrolyse in Kauf nehmen wUrde. 

7.5 Auch der Einwand der 1  Beschwerdegegnerin, daB bei einer Uber 
zwanzigjhrigen Anwendung von Reaktivfarbstoffen bei Cellu-

losefasern das beanspruchte Verfahren längst Ailgemeingut 

der tglichen Frbepraxis sein mUI3te, wenn es nahegelegen 

htte, kann nicht Uberzeugen. 

Die Beschwerdegegnerin gibt hierdurch lediglich zu, daB das 

F&ben von Cellulosefasern mit Reaktivfarbstoffen seit mehr 

als 20 Jahrengngige Praxis 1st. AuBerdem sind den AusfUh-

rungen im Streitpatent zu entnehmen, daB es ebenfalls be- 
kannt war, daB hierbei Farbunegalitäten auftreten. Aufgrund 

dieses Umstands und der Patsache, daB in weniger als zwei 

Jahren nach der Veröffentlichung von Dokument (II) (veröf-

fentlicht am 1.12.77), die darin verinittelte Lehre zur Ver-
wendung von Farbunegalitäten bei derartigen Materialien im 

Streitpatent zur Anwendung kam, 1st es nicht realistisch, 

davon auszugehen, die Erkenntnis, wie das Egalittsproblem 
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der Frbungen zu lösen sei, beruhe auf einer erfinderischen 
Leistung. 

Aus alledem folgt, daB das Verfahren nach Anapruch 1 des 

Streitpatents nicht auf eirier erfinderischen Thtigkeit be-

ruht (Art. 56 EPU). 

Mit Anspruch 1 fällt auch der von diesem abhängige Anspruch 

2 weg. 

Entacheidung.forael 

Aus diesen GrUnden wird entachieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

e l  
F.Klein 
	 G.SzabO 
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